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→ means regulation of BIM use

→ but also means

 support for the desired kind of BIM implementation

 support for a reasonable BIM use
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Law
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Überblick über die rechtlichen Aspekte von BIM

2. Vergütung 
(Verhältnis BIM/HOAI)

3. Vertragliche 

Abbildung

1. Haftung

Weitere Aspekte

 Versicherung

 Vergaberechtliche Implikationen

 IT-Recht / Datenhoheit

 Geistiges Eigentum / Know-how-

Schutz
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1. Haftungsfragen



Haftung für Planungsfehler 
am BIM-Modell 

Haftung für Datenverlust und 
-übertragungsfehler

Haftung für automatisierte 
Prozesse (insb. clash-detection)  

Technische Nutzbarkeit über 
den gesamten Lebenszyklus

1. Haftungsfragen (1)
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• Bei der Anwendung der BIM-Methode bleibt es bei den tradierten 

Haftungsgrundsätzen: Jeder Planer haftet für sein eigenes 

Verschulden im Rahmen seines Leistungssolls.

• Entscheidend ist eine hinreichende Vertragsgestaltung und 

Dokumentation der Prozesse. Hierbei sollte möglichst 

festgeschrieben werden: 

 die Nutzung der softwareseitig gegebenen Dokumentationstools 

(diese zeichnen z.B. auf, wer zu welchem Zeitpunkt welche 

Änderungen vorgenommen hat);

 Der Umfang von Prüf- und Rügepflichten der Beteiligten bei der 

Übernahme von Modelldaten oder Zusammenführung der Modelle;

 wer die Verantwortung für die Fortschreibung und Brauchbarkeit 

des Gebäudemodells ab definierten Meilensteinen trägt.
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1. Haftungsfragen (2)



• Weiteres: Spezifische Regelung, die den Fall von Planungsmängeln 

aufgrund von Datenverlusten beim Einsatz von Schnittstellen

(insbesondere den jeweiligen IFC-Schnittstellen oder BIM 

Collaboration Format (BCF)) adressieren. 

• Ferner könnte die vertragliche Fixierung der Darlegungs- und 

Beweislast angedacht werden. Soweit im Nachhinein die Zuweisung 

der Fehlerursache dem jeweiligen Planungsbeteiligten nicht mehr 

nachgewiesen werden kann, geht dieses Beweislastrisiko nach 

den allgemeinen Grundsätzen zu Lasten des Bauherrn / AG.
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1. Haftungsfragen (3)
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2. Verhältnis BIM und HOAI
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2. Verhältnis BIM und HOAI (1)

 BIM als Besondere Leistung der LP 2 im 

Leistungsbild Gebäude und Innenräume

 § 3 III S. 3 HOAI: Honorar für Besondere

Leistungen frei vereinbar

BIM also qua definitionem nicht 

von HOAI erfasst?    

Nein!

"3-D- oder 4-D-Gebäudemodellbearbeitung 

(Building Information Modeling BIM) "

Regelungsumfang

von BIM in HOAI

Relevanz von BIM in 

Leistungsbildern / 

Leistungsphasen 

der HOAI 
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2. Verhältnis BIM und HOAI (2)

HOAI findet also auch bei Anwendung von BIM 

Berücksichtigung.

BIM EXPO – BIM und Recht | 06.09.2017

• HOAI ist methodenneutral und findet auf sämtliche 

Leistungen Anwendung, die in den Leistungsbildern der 

HOAI aufgeführt sind.

• Bei Anwendung von BIM werden Teilleistungen der 

Grundleistungen im Rahmen der einzelnen Leistungsbilder 

der HOAI erbracht, so dass der Anwendungsbereich der 

HOAI grundsätzlich eröffnet ist.
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2. Verhältnis BIM und HOAI (3)

• Die Anwendung von BIM führt z.T. zu 

Leistungsverschiebungen, weil der in der HOAI 

abgebildete iterative Prozess in einen integrativen 

Prozess übergeleitet wird. Insoweit dürften 

Teilleistungen aus späteren Leistungsphasen in frühere 

Leistungsphasen "vorgezogen" werden. 

• Die gemeinsame Anwendung von BIM kann zu einem 

Mehraufwand bei den Planungsbeteiligten führen, der 

vergütungsmäßig abgebildet werden muss. 

• Die Anwendung von BIM kann jedoch auch zu einem 

Minderaufwand führen, wenn Leistungen wegfallen 

oder einfacher erbracht werden können. 
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ABER:
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Grundlagenermittlung

Vorplanung

Entwurfsplanung

Werkplanung

Ausführung

Störungen │Änderungen

Bewirtschaftung

Aufwand

Aufwand

BIM 

Traditionell 
(2D/3D CAD)

Hypothetisches Idealmodell:

• Arbeitsaufwand vorgezogen 

und komprimiert

• Clash Detection in LP 2/3

• Alle wesentlichen 

Entscheidungen bis LP 4 

getroffen

• Deutlich weniger Nachträge

2. Verhältnis BIM und HOAI (4)

- Vorziehen von Leistungen in frühere Planungsphasen -
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LPH 5

a) Erarbeitung der 

Ausführungsplanung …

b) Ausführungs-, Detail- und 

Konstruktionszeichnungen …

c) Bereitstellung der 

Arbeitsergebnisse … für die 

anderen an der Planung fachlich 

Beteiligten …

L
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H
1
 –

4
L

P
H

5
L
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H

6
L

P
H

7
L

P
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- Beispiel -

2. Verhältnis BIM und HOAI (5)

- Vorziehen von Leistungen in frühere Planungsphasen -
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2. Verhältnis BIM und HOAI (6)

- Mögliche Mehrleistungen -

Besondere Leistungen

Digitale Bestandserfassung und weitere Transformationsleistungen 2D 3D

Modelbasierte Termin- und Kostensteuerungen, sofern insgesamt eine über die 
Grundleistung hinausgehenden Kosten- und Terminkontrolle 

Digitale As-built-Modelle

Detaillierte Strukturierung des vollständigen BIM-Prozesses 

Facility Management-Modelle
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2. Verhältnis BIM und HOAI (7)

- Mögliche Minderleistungen -

Grundleistungen

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse (LP 2) 

Fortschreiben des Terminplans (LP 3)

Ausführungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen (LP 5)

Überprüfung Montagepläne (LP 5)
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2. Verhältnis BIM und HOAI (8)

- Mögliche Minderleistungen -

• Prozentuale Bewertung der Teilleistungen (d.h. der 

Teilleistungstabellen, aber auch der Grundleistungen) 

ist anzupassen. 

• Grundlage der Anpassung sind die 

Leistungsverschiebungen, der Mehraufwand

(Besondere Leistungen) und der Minderaufwand

(wegfallende Leistungen). 

ERGEBNIS
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3. Vertragsgestaltung beim Einsatz 

von BIM



Vertragsmodelle 
zur Abbildung von BIM

(Integrierte) 

Mehrparteienvertrags-
lösung

(vernetzte) 

Einzelverträge
mit einheitlichen BIM-

Bestimmungen

BIM-spezifische 
Anpassungen in jedem 

einzelnen Vertrag

§1

§2

§3

….

• BIM spezifische 

Regleungen

§1

§2

….

§1

§2

….

§1

§2

….

§1

§2

….

§1

§2

….
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3. Vertragsgestaltung beim Einsatz von BIM (1)

BIM-spezifische 

Vorschriften

§1

§2

§3

….

• BIM spezifische 

Regleungen
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BIM-spezifische 

Vertragsbestimmungen 

(„BIM BVB“)  

Vernetzungsbedarf bei Einsatz von BIM:

Architekten-

/Ingenieurvertrag

Standardverträge

Fachplaner- und 

sonstige 

Planungs-

beteiligte

Vertragliche 

Inkorporation

Auftraggeber-Informations-

Anforderungen (AIA)

Bauvertrag

Facility 

Management 

Vertrag

Pflichtenheft

BIM-Abwicklungsplan (BIM-AP)

3. Vertragsgestaltung beim Einsatz von BIM (2)

BIM-spezifische 

Leistungsbilder
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Informations-
pflichten 

Schnittstellen der 
einzelnen 
Leistungs-
bereiche

Risikozu-
ordnung / 
Haftungs-

fragen

Umgang der 
Beteiligten mit 
Änderungen

Regelung von 
Prüf- und 
Hinweis-
pflichten

Regelung Rechte 
an Daten / 

Nutzungs- und 
Verwertungs-

rechte

Vertraulichkeit
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3. Vertragsgestaltung beim Einsatz von BIM (3)

- Überblick über relevante Themen bei der Vertragsgestaltung -
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3. Vertragsgestaltung beim Einsatz von BIM (4)

- Überblick über relevante Themen bei der Vertragsgestaltung -

Vorrang 
Vertrag vor 

Model?

Rang-
verhältnis 2D 
 3D-BIM-
Planungen

Vergütung

Abnahme 
BIM-

relevanter 
Leistungen

Interne 
Streitbeileg
ungsmecha

nismen / 
Regelungen 

zur 
Förderung 

BIM-
Workflow 

und 
Freigaben

Form der 
Zusammen

arbeit

Zum 
Einsatz 

kommende 
Hard- und 
Software

Funktionale 
oder 

detaillierte 
Leistungsbes

chreibung 
von BIM

Fortentwickl
ung des 

BIM-
Modells für 

FM

Meilensteine 
für die 
Model-

Zusammen-
führung

Hol- und 
Bringschuld

BIM-
Workflow 

und 
Freigaben

Welche 
Prioritäten 

haben 
welche 
Daten

Haftungs-
regelungen

BIM-
basierte 
Mengen-
ermittlung 

(zB iTWO)?

Projekt-
spezifische 
Definition 
von BIM  

Anforderunge
n in LOD-

Stufen 
hinsichtlich 

Verknüpfung 
mit 4D / 5D

Modelbasierte 
automatisierte 
Leistungsbe-
schreibung?

Änderungs-
manage-
ment mit 

BIM

Übermittlung 
Ausschreibe

daten 

Verantwortu
ng für BIM-
Ergebnisse 

Urheberrecht
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• Abhängig von dem jeweiligen Projekt tritt mit dem (externen) BIM-

Management ein neues Aufgabenfeld hinzu, das in das tradierte 

Verantwortungsgefüge Planer, Ausführender, Projektsteuerung, 

Bauherr eingefügt werden muss. 

• Bislang existiert jedoch kein einheitliches Branchenverständnis 

vom Leistungssoll des BIM-Managers. 

• Die organisatorische Zuordnung des BIM-Management nimmt 

einen hohen Stellenwert für die erfolgreiche Implementierung von 

BIM ein (z.B. durch AG selbst, durch Objektplaner, durch 

Projektsteuerer oder externem BIM-Manager). 
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3. Vertragsgestaltung beim Einsatz von BIM (5)

- Organisatorische Zuordnung -
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Bauherr

Planer
Bauunter-

nehmer

Projekt-

Manager

BIM-

Manager
BIM-Manager

BIM-Manager BIM-ManagerBIM-Manager

3. Vertragsgestaltung beim Einsatz von BIM (6)

- Zuordnung des BIM-Managers -
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